
Antrag der Redaktionskommission* vom 5. März 2026

6009 b
A.	�Beschluss des Kantonsrates 

über die kantonale Volksinitiative «Selbstbestimmung  
am Lebensende auch in Alters- und Pflegeheimen»

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 5. Februar 
2025 und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 
30. September 2025,

beschliesst:

	 I.	Die Volksinitiative «Selbstbestimmung am Lebensende auch in 
Alters- und Pflegeheimen» wird abgelehnt.

	 II.	Die Volksinitiative wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung 
unterbreitet.

	 III.	Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst. Die 
Minderheitsmeinung des Kantonsrates wird von seiner Geschäftsleitung 
verfasst.

	 IV.	Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

Minderheitsantrag von Jeannette Büsser, Andreas Daurù, Brigitte 
Röösli, Alan Sangines, Nicole Wyss:

	 I.	In Zustimmung zur Volksinitiative «Selbstbestimmung am Lebens-
ende auch in Alters- und Pflegeheimen» wird nachfolgende Gesetzes-
änderung beschlossen.

	 II.	Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referendum.

	 III.	Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst. Die 
Minderheitsmeinung des Kantonsrates wird von seiner Geschäftsleitung 
verfasst.

	 IV.	Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Christa Stünzi, 
Horgen (Präsidentin); Thomas Forrer, Erlenbach; Alexander Seiler, Bachenbülach; 
Sekretärin: Sandra Freiburghaus.
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Minderheitsantrag von Alan Sangines, Jeannette Büsser, Andreas 
Daurù, Claudia Hollenstein, Brigitte Röösli, Josef Widler, Nicole Wyss:

 	 II.	Teil B dieser Vorlage wird als Gegenvorschlag beschlossen.

	 III.	Die Volksinitiative und der Gegenvorschlag werden den Stimm-
berechtigten zur gleichzeitigen Abstimmung unterbreitet. Wird die Volks-
initiative zurückgezogen, untersteht der Gegenvorschlag dem fakultativen 
Referendum.

	 IV.	Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst. Die 
Minderheitsmeinung des Kantonsrates wird von seiner Geschäftsleitung 
verfasst.

	 V.	Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

Zürich, 5. März 2026 

	 Im Namen der Redaktionskommission
	 Die Präsidentin:	 Die Sekretärin: 
	 Christa Stünzi	 Sandra Freiburghaus

Titel und Text der Volksinitiative lauten:

Kantonale Volksinitiative «Selbstbestimmung am Lebensende auch 
in Alters- und Pflegeheimen»

 	 I.	Das Patientinnen- und Patientengesetz vom 5. April 2004 wird 
wie folgt geändert:

Sterbehilfe
§ 31.    Patientinnen und Patienten einer Institution gemäss § 1 Abs. 1 

und 2 können in deren Räumlichkeiten Suizidhilfe in Anspruch nehmen.

	 II.	Das Gesundheitsgesetz vom 2. April 2007 wird wie folgt geändert:
Sterbehilfe
§ 38 a.    Institutionen gemäss § 35 Abs. 2 lit. a und b müssen in ihren 

Räumlichkeiten die Durchführung eines von einer Patientin oder einem 
Patienten resp. einer Bewohnerin oder einem Bewohner erbetenen assis-
tierten Suizids durch institutions- oder einrichtungsexterne Dritte dulden. 
Anders lautende Vereinbarungen sind unwirksam.
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	 III.	Diese Gesetzesänderungen treten am ersten Tag des zweiten 
Monats nach dem unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist oder einer 
Annahme in der Volksabstimmung nach der Feststellung der Rechts-
kraft der Ergebnisse in Kraft.

B.	Gegenvorschlag des Kantonsrates

Patientinnen- und Patientengesetz und Gesundheitsgesetz

(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Gegenvorschlag zur Volksinitiative 
«Selbstbestimmung am Lebensende auch in Alters- und  
Pflegeheimen»)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 5. Februar 
2025 und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 
30. September 2025,

beschliesst:

	 I.	Das Patientinnen- und Patientengesetz vom 5. April 2004 wird 
wie folgt geändert:

Assistierter Suizid
§ 31.    1 Patientinnen und Patienten einer Institution gemäss § 1 Abs. 1 

und 2 können in deren Räumlichkeiten assistierten Suizid in Anspruch 
nehmen.

2 Institutionen gemäss § 1 Abs. 2 haben keine Duldungspflicht.

	 II.	Das Gesundheitsgesetz vom 2. April 2007 wird wie folgt geändert:
Assistierter Suizid
§ 38 a.    1 Institutionen gemäss § 35 Abs. 2 lit. a und b dulden in ihren 

Räumlichkeiten die Durchführung eines von einer Patientin oder einem 
Patienten beziehungsweise einer Bewohnerin oder einem Bewohner er-
betenen assistierten Suizids durch institutions- oder einrichtungsexterne 
Dritte. Anders lautende Vereinbarungen sind unwirksam.

2 Psychiatrische Einrichtungen haben keine Duldungspflicht.


